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Verordnung zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts - Verbändebeteiligung v. 30.05.2018  
 

Verband: BUND 
Datum: 13.06.2018 

 

Präambel 

Wir beziehen uns auf die BUND-Stellungnahme zum Entwurf des Strahlenschutzgesetzes v. 24.03.2017/Dtsch. Bundestag, Ausschussdrucksache 18(16)539-G 

Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ inhaltl./zum 
Erfüllungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwendung Angeregte Änderung 

1  18/allgemein   Die enthaltenen Bezüge auf Strahlenbe-
lastungen durch Ableitungen, Freiset-
zungen, Kontamination und Verschlep-
pung sind zu hoch. 

Siehe Kritik des BUND an den Grenz-
werten 

2  18/§ 1 (1) Satz 
2 

hat für die Dauer des Be-
triebs der Anlage bis zur 
Erteilung einer Genehmi-
gung zur Stilllegung der 
Anlage nach § 7 Absatz 3 
des Atomgesetzes und 
darüber hinaus bis zur 
Kernbrennstofffreiheit der 
Anlage einen kerntechni-
schen Sicherheitsbeauf-
tragten (Sicherheitsbeauf-
tragten) und dessen Ver-
treter schriftlich zu bestel-
len.“ 

inhaltlich Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die 
Erweiterung der Bestellung eines kern-
technischen Sicherheitsbeauftragten 
nur bis zur Kernbrennstofffreiheit vor-
genommen wurde. 

…und darüber hinaus bis zum vollstän-
digen Rückbau der Anlage… 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ inhaltl./zum 
Erfüllungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwendung Angeregte Änderung 

3  18/Anlage 6, 
1.1, Kriterium 
S 1.1.1 

Ableitung radioaktiver 
Stoffe mit Luft oder Was-
ser, bei der die innerhalb 
von 24 Stunden abgelei-
tete Aktivität […] die von 
der zuständigen Behörde 
festgelegten, im Jahr maxi-
mal zulässigen Aktivitäts-
abgaben überschreitet. 

inhaltlich Wenn der Jahresgrenzwert einer Anlage 
bereits an einem Tag überschritten 
wird, dann muss das nicht nur gemeldet 
werden, sondern die Anlage muss sofort 
abgeschaltet oder anderweitig in einen 
anderen Zustand versetzt werden, um 
die Ableitung zu verringern.  
Eine Differenzierung bei den Meldevor-
schriften zwischen Ableitung und Frei-
setzung ist aus Sicht der radiologischen 
Folgen unsinnig. 

…mehr als 10 Prozent der von der zu-
ständigen Behörde für Ableitungen 
festgelegten, im Kalenderjahr maximal 
zulässigen Aktivitätsabgaben beträgt. 

4  18/Anlage 6, 
1.3, Kriterium 
E 1.3.1 

Kontamination innerhalb 
des Überwachungsbe-
reichs 

inhaltlich Bei Kontamination ist die höchste Mel-
destufe anzusetzen. 

Einstufung als S  

5  18/Anlage 6, 
1.3, Kriterium 
N 1.3.1 

Kontamination innerhalb 
des Kontrollbereichs 

inhaltlich Bei Kontamination ist die höchste Mel-
destufe anzusetzen. 

Einstufung als S  

6  18/Anlage 6, 
2.1, Kriterium 
N 2.1.1 

Funktionsstörung, Schaden 
oder Ausfall eines sicher-
heitstechnisch wichtigen 
Systems oder einer sicher-
heitstechnisch wichtigen 
Einrichtung. 
 

inhaltlich Bei Störung oder Ausfall sicherheits-
technisch wichtiger Komponenten ist 
die höchste Meldestufe anzusetzen. 

Einstufung als S  

7  18/Anlage 6, 
2.1,  

Nicht zu melden sind … 
 

inhaltlich Prinzipiell müssen alle Vorfälle melde-
pflichtig sein. 

Einstufung als N  

8  18/Anlage 6, 
2.1, Kriterium 
N 2.1.2 

Ausfall, Schaden oder Be-
fund mit Hinweis auf einen 
systematischen Fehler an 

inhaltlich Bei möglicherweise systematischen Feh-
lern ist die höchste Meldestufe anzuset-
zen. 

Einstufung als S  
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ inhaltl./zum 
Erfüllungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwendung Angeregte Änderung 

einem sicherheitstech-
nisch wichtigen System o-
der einer sicherheitstech-
nisch wichtigen Einrich-
tung. 
 

9  18/Anlage 6, 
2.1., Kriterium 
N 2.2.2 

Sicherheitstechnisch be-
deutsamer Schaden an ei-
ner tragenden Struktur ei-
nes Bauwerks. 

 

Inhaltlich Innerhalb von 24 Stunden zu melden. Einstufung als E  

10  18/Anlage 6, 
3.2. 

Nicht zu melden sind ört-
lich begrenzte Kleinst-
brände im Zusammenhang 
mit Änderungs- und In-
standhaltungsarbeiten, für 
die vorbeugende Brand-
schutzmaßnahmen getrof-
fen wurden und deren An-
wendung bei der Brandbe-
kämpfung wirksam war. 

 

inhaltlich Prinzipiell müssen alle Vorfälle melde-
pflichtig sein. 

Einstufung als N 

11  18/Anlage 7, 
1.1, Kriterium 
S 1.1.1 

Ableitung radioaktiver 
Stoffe mit Luft oder Was-
ser, bei der die innerhalb 
von 24 Stunden abgelei-
tete Aktivität […] die von 
der zuständigen Behörde 

inhaltlich Wenn der Jahresgrenzwert einer Anlage 
bereits an einem Tag überschritten 
wird, dann muss das nicht nur gemeldet 
werden, sondern die Anlage muss sofort 
abgeschaltet oder anderweitig in einen 
anderen Zustand versetzt werden, um 

…mehr als 10 Prozent der von der zu-
ständigen Behörde für Ableitungen 
festgelegten, im Kalenderjahr maximal 
zulässigen Aktivitätsabgaben beträgt. 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ inhaltl./zum 
Erfüllungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwendung Angeregte Änderung 

festgelegten, im Jahr maxi-
mal zulässigen Aktivitäts-
abgaben überschreitet. 

die Ableitung zu verringern. Eine Diffe-
renzierung bei den Meldevorschriften 
zwischen Ableitung und Freisetzung ist 
aus Sicht der radiologischen Folgen un-
sinnig. 

12  18/Anlage 7, 
1.3, Kriterium 
E 1.3.1 

Kontamination innerhalb 
des Überwachungsbe-
reichs 

inhaltlich Bei Kontamination ist die höchste Mel-
destufe anzusetzen. 

Einstufung als S  

13  18/Anlage 7, 
1.3, Kriterium 
N 1.3.1 

Kontamination innerhalb 
des Kontrollbereichs 

inhaltlich Bei Kontamination ist die höchste Mel-
destufe anzusetzen. 

Einstufung als E  

14  18/Anlage 7, 
2.1,  

Nicht zu melden sind … 
 

inhaltlich Prinzipiell müssen alle Vorfälle melde-
pflichtig sein. 

Einstufung als N  

15  18/Anlage 7, 
2.1, Kriterium 
N 2.1.2 

Ausfall, Schaden oder Be-
fund mit Hinweis auf einen 
systematischen Fehler an 
einem sicherheitstech-
nisch wichtigen System o-
der einer sicherheitstech-
nisch wichtigen Einrich-
tung. 
 

inhaltlich Sofortmeldung erforderlich Einstufung als S  

16  18/Anlage 7, 
2.1, Kriterium 
N 2.1.2 

Ausfall, Schaden oder Be-
fund mit Hinweis auf einen 
systematischen Fehler an 
einem sicherheitstech-
nisch wichtigen System o-

inhaltlich Bei möglicherweise systematischen Feh-
lern ist die höchste Meldestufe anzuset-
zen. 

Einstufung als S  
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ inhaltl./zum 
Erfüllungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwendung Angeregte Änderung 

der einer sicherheitstech-
nisch wichtigen Einrich-
tung. 

17  18/Anlage 7, 
2.1, Kriterium 
N 2.1.3 

Sicherheitstechnisch rele-
vante Vorkommnisse bei 
innerbetrieblichem Trans-
port, Handhabung, Lage-
rung betrieblicher radioak-
tiver Abfälle oder radioak-
tiver Stoffe 

inhaltlich Sicherheitstechnisch relevant, deshalb 
in der Kategorie „sicherheitstechnisch 
von geringer Bedeutung“ falsch. 

Einstufung als E  

18  18/Anlage 7, 
2.1, Kriterium 
N 2.1.4 

Undichtigkeiten oder Le-
ckagen von Rohrleitungen, 
Tanks oder Verschlüssen 
von Einlagerungshohlräu-
men, wenn dadurch die in 
der Zulassung oder der 
Strahlenschutzverordnung 
festgelegte Aktivitätswerte 
überschritten werden. 

inhaltlich Sicherheitstechnisch von relevanter Be-
deutung 

Einstufung als E 

19  18/Anlage 7, 
2.1, Kriterium 
E 2.1.3 

Lösungseinbrüche unter 
Tage, erhebliche Zunahme 
der Lösungsaustritte, Auf-
treten bisher nicht erfass-
ter Lösungsaustritte, so-
fern eine sicherheitstechni-
sche Relevanz nicht ausge-
schlossen werden kann, 
signifikante Änderung der 

inhaltlich Eines der relevantesten Ereignisse unter 
Tage. Sofortige Prüfung und ggfs. Maß-
nahmen durch die Aufsichtsbehörde 
notwendig. 

Einstufung als S 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ inhaltl./zum 
Erfüllungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwendung Angeregte Änderung 

chemischen Zusammenset-
zung von Lösungsaustritten 
mit Deckgebirgslösungsan-
teilen. 

 
20  18/Anlage 7, 

2.1, Kriterium 
E 2.1.6 

Ereignis, das die Sicher-
heitsprinzipien der Kritika-
litätssicherheit verletzt hat. 

inhaltlich Dahinter stecken evtl. akute sicherheits-
technische Mängel 

Einstufung als S 

21  18/Anlage 7, 
2.1, Kriterium 
N 2.1.6 

Ereignis, das die Kritikali-
tätssicherheit beeinträch-
tigt, jedoch nicht die Si-
cherheitsprinzipien der Kri-
tikalitätssicherheit verletzt 
hat. 

Inhaltlich Sicherheitstechnisch von relevanter Be-
deutung 

Einstufung als E 

22  18/Anlage 7, 
2.2, Kriterium 
E 2.2.1 

Absturz eines Behälters, 
der mit Kernbrennstoffen 
oder verfestigten Spaltpro-
duktlösungen beladen ist 
oder 
Absturz einer schweren 
Last auf einen Behälter, der 
mit Kernbrennstoffen oder 
verfestigten Spaltprodukt-
lösungen beladen ist. 

inhaltlich Sofortige Prüfung und ggfs. Maßnah-
men durch die Aufsichtsbehörde not-
wendig. 

Einstufung als S 

23  18/Anlage 7, 
2.2, Kriterium 
N 2.2.1 

Sonstiges Vorkommnis im 
Zusammenhang mit Hand-

inhaltlich Sicherheitstechnisch eventuell von rele-
vanter Bedeutung 

Einstufung als E 



 

Verordnung zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts – Verbändebeteiligung v. 30.05.2018     BMU S II 

Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ inhaltl./zum 
Erfüllungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwendung Angeregte Änderung 

habung, Transport und La-
gerung radioaktiver Ab-
fälle. 
 

24  18/Anlage 7, 
2.2, Kriterium 
N 2.2.2 

Sicherheitstechnisch rele-
vante Abweichung von in 
der Zulassung oder be-
hördlich festgelegten Wer-
ten der Anlagentechnik o-
der des Betriebes. 
 

inhaltlich Sicherheitstechnisch eventuell von rele-
vanter Bedeutung 

Einstufung als E 

25  18/Anlage 7, 
2.2, Kriterium 
N 2.2.3 

Brände, Verpuffungen, Ex-
plosionen, Freisetzung von 
nicht radioaktiven Gefahr-
stoffen unter Tage, die zu 
einer Räumung von Anla-
genbereichen geführt hat. 
 

Inhaltlich Eines der relevantesten Ereignisse unter 
Tage. Sofortige Prüfung und ggfs. Maß-
nahmen durch die Aufsichtsbehörde 
notwendig. 

Einstufung als S 

26  18/Anlage 7, 
2.2, Kriterium 
E 2.2.3 

Brände, Verpuffungen, Ex-
plosionen, Freisetzung von 
nicht radioaktiven Gefahr-
stoffen über Tage, die sich 
auf die Sicherheit der un-
ter Tage Beschäftigten 
auswirken oder die öffent-
liche Sicherheit gefährden. 
 

Inhaltlich Sofortige Prüfung und ggfs. Maßnah-
men durch die Aufsichtsbehörde not-
wendig. 

Einstufung als S 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ inhaltl./zum 
Erfüllungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwendung Angeregte Änderung 

27  18/Anlage 7, 
2.2, Kriterium 
E 2.2.4 

Zerstörung von Gruben-
bauten 

Inhaltlich Ein Ereignis, das die gesamte Stabilität 
des Bergwerks in Frage stellt. Sofortige 
Prüfung und ggfs. Maßnahmen durch 
die Aufsichtsbehörde notwendig. 

Einstufung als S 

28  18/Anlage 7, 
2.2, Kriterium 
E 2.2.6 

Tagesbrüche und erhebli-
che Senkungen über Tage. 
Bewegungsvorgänge an 
der Erdoberfläche außer-
halb des Erwartungsbe-
reichs. 

Inhaltlich Ein Ereignis, das die gesamte Stabilität 
des Bergwerks in Frage stellt. Sofortige 
Prüfung und ggfs. Maßnahmen durch 
die Aufsichtsbehörde notwendig. 

Einstufung als S 

29  18/Anlage 7, 
2.2, Kriterium 
E 2.2.7 

Gasausbrüche und Gasaus-
tritte unter Tage. 

Inhaltlich Eines der relevantesten Ereignisse unter 
Tage. Sofortige Prüfung und ggfs. Maß-
nahmen durch die Aufsichtsbehörde 
notwendig. 

Einstufung als S 

30  18/Anlage 7, 
3.2 

nicht zu melden sind… inhaltlich Prinzipiell müssen alle Vorfälle melde-
pflichtig sein. 

Einstufung als N 

 


